
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und

Lebenshilfe Bremen e.V., Waller Heerstr. 55,28217 Bremen,

wird folgende

Vereinbarung nach S 125 Abs. I SGB lX

geschlossen:

1. Gegenstand

1 .1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Eingliederungshilfeleistungen, welche für erwach-

sene Menschen mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung nach $ 99 SGB lX in

Verbindung mit g 53 SGB Xll und $ 2 der Verordnung zu $ 60 SGB Xll, in der am 31'

Dezember 2019 geltenden Fassung, erbracht werden.

1.2 Die Eingliederungshilfeleistungen werden von der Lebenshilfe Bremen e.V' - nachfol-

gend Leistungserbringer genannt - gemäß S 90 SGB lX in Verbindung mit S 113 Abs. 1

und 2 Nr. 2 SGB lX in Verbindung mit $ 78 Abs. 1 und 2 SGB lX im ModellWohntrai'

ning, in der Vegesacker Heerstraße 151 in 28217 Bremen, erbracht.

1.3 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach g 131 Abs. 1 SGB lX (BremLRV SGB lX)vom 09.08.2019 in

Verbrindung mit seinen Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.
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2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers ,,Modell Wohntraining für erwach'

sene Menschen mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung (ehemals Stati-

onäres Wohntraining)" ist als Anlage 1 beigefügt. Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und

Qualität der Leistung ist dieser Anlage 1 zu entnehmen. Die Dauer der Aufenthaltes im

Wohntraining ist in der Regel auf 36 Monate begrenzt.

2.2 lst eine Begleitung im Krankenhaus im Einzelfall erforderlich, für Enuachsene Menschen,

die zum Personenkreis nach S 99 SGB lX gehören und die bereits Leistungen der Ein-

gliederungshilfe nach Teil 2 SGB lX beziehen, kann diese gemäß der Rahmenleistungs-

beschreibung,,Begleitung im Krankenhaus für erwachsenen Leistungsberechtigte" erfol-

gen.

2.g Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewähr-

leistet ist.

2.4 Der Leistungserbringerverpflichtet sich nur Personaleinzusetzen, das entsprechend der

Zifter 5. 1 der Leistu n gstypenbeschreibu ng, persönlich geeignet ist.

2.5 Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Rahmen des vereinbarten Leistungstyps

Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen.

2.6 Dieser Vereinbarung liegt eine Anzahl von 6 Plätzen zugrunde. Diese sind vorrangig für

bremische Leistungsberechtigte vorzuhalten.

3. Personelle Ausstattung

3.1 Die benötigte Personalausstattung wird auf Basis der Plan-Belegung des Leistungser-

bringers für das Unterstützungspersonal, die Fachlichen Leitung / Koordination und die

übergreifenden Fachdienste ermittelt. Sie wird gemäß den in der Rahmenleistungsbe-

schreibung genannten Personalschlüsseln berechnet.

3.2 Die Plan-Belegung laut Kalkulation (Anlage 3) stellt sich wie folgt dar:
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Hilfebe-
darfs-
gruppe

Perso-
nen-
zahl

Beleg-
tage

Personalschlüssel
Betreuung

Vollzeit-
Stellen

Betreuung

1

2
3
4
5
Gesamt

3.3 Auf Basis der Plan-Belegung ergeben sich für die zu erbringenden Assistenzleistungen

insgesamt Yollzeitstellen für das Unterstützungspersonal, die Fachliche Leitung /

Koordination und die übergreifenden Fachdienste. Hierbei wird für die Fachliche Lei-

tung / Koordination mit einem Personalschlüssel von bezogen auf die Anzahl der

Leistungsberechtigten kalkuliert'

g.4 Die unterZiffer 3.3 genannten insgesamt Vollzeitstellen setzen sich gemäß der Kal-

kulation (siehe Anlage 3) aus folgenden Personalmix zusammen und verfügen über fol-

gende Qualifikationen:

.

a

3.S Es wird eine Fachkraftquote in Höhe von  vergütet, die vom Leistungserbringer

im Rahmen der Leistungserbringung einzuhalten ist.

3.6 Zuzüglich zu dem Personalmix unter 3.4 werden gemäß des Schlüssels von für die

Ergänzungspauschale Wohntraining Vollzeitstellen kalkuliert'
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4. Vergütung des Personals

4.1 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmer:innen nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu ver-

güten.

4.2 Zur Vergütung der Mitarbeitenden wird der TVöD VKA ab dem 01 .07.2025 für alle Be-

schäftigten und entsprechender Entgelttabelle mit dem Stand 01.04.2025 und nach in

Kraft treten Stand 01.05.2026 angewendet. Zu den Bestandteilen gehören insbesondere

die sich aus dem Tarifuertrag ergebenden Entlohnungsansprüche wie die Grundvergü-

tung, einschließlich Entgeltbestandteile, die an die Art der Tätigkeit, Qualifikation und

Berufserfahrung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anknüpfen, Einmalzahlun-

gen, Jahressondezahlung, Urlaubsansprüche, Zulagen und Zuschläge unter Min-

desteinhaltung der jeweiligen Erfahrungsstufen sowie die Einhaltung der Eingruppie-

rungsgrundsätze des Tarifuertrags.

4.3 Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten für das Unterstützungspersonal,

die Fachliche Leitung / Koordination und die übergreifenden Fachdienste betragen in

dem Zeitraum 01 .07.2025 - 30.04.2026 für Fachkräfte  und für Nicht-Fach-

kräfte und ab dem 01.05.2026 für Fachkräfte  und für Nicht-

Fachkräft  Die Definition von Fachkräften und Nicht-Fachkräften ergeben

sich aus der Vorlage der Vertragskommission vom 25.10.2024 unter TOP 7. Demnach

haben Fachkräfte eine dreijährige Ausbildung oder ein Studium gemäß Leistungsbe-

schreibung abgeschlossen. Alle Mitarbeitenden mit anderen Qualifikationen werden ver-

tragsrechtlich den Nicht-Fachkräften zugeordnet. Die Berechnungsgrundlagen ergeben

sich aus den Kalkulationsunterlagen (Anlage 3). Die Arbeitgeberbruttojahreskosten wer-

den vom Leistungserbringer prospektiv, unter Bezugnahme auf das bereits vorhandene

Personal, sowie unter Berücksichtigung notwendiger Neueinstellungen und voraussicht-

licher Personalabgänge, berechnet.

5. Vergütungsvereinbarung

b.1 Für die Zeit ab dem 01. Juli 2025 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen nach

Zitrer 2.1 ein Entgelt vereinbart.
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5.1.1 Pro Leistungsempfänger und Leistungstag beträgt das Entgelt:

Ab dem 01.07.2025:

Ab dem 01.05.2026

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pau-

schale

Maßnahme-

pau-

schale

Ergänzungs-

pau-

schale

lnvestitions-

betrag

Gesamt-

ent-

gelt

1 11,98 € 33,93 € 12,81€ 3,11 € 61,83 €

2 11,98 € 56,15 € 12,81€ 3,11 € 84,05 €

3 1 1,98 € 90,00 € 12,81€ 3,11 € 117,90 €

4 11,98 € 150,05 € 12,81€ 3,11€ 177,95 C

5 11,98 € 211,13 € 12,81€ 3,11 € 239,03 €

5.1.2 Bei Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-

grund von Urlaub, Krankheit oder Kuraufenthalt des Leistungsempfängers, wird das Ge-

samtentgelt für bis zu 30 zusammenhängende Abrechnungstage fortgezahlt. Darüber

hinaus nur dann, wenn rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist mit dem zuständigen örtlichen

Eingliederungshilfeträger Einigkeit über die Weiterführung der Entgeltzahlung getroffen

worden ist.

b.1.3 Gemäß S 1g Abs. 6 Brem LRV SGB lX wird bei einer mehr als 4 Wochen andauernden

Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-

grund eines stationären Krankenhaus- oder Kuraufenthaltes des Leistungsempfängers

eine Vergütung bei Unterbrechung pro Leistungsempfänger und Abwesenheitstag ge-

zahlt, die sich wie folgt darstellt:

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pau-

schale

Maßnahme-

pau-

schale

Ergänzungs-

pau-

schale

lnvestitions-

betrag

Gesamt-

ent-

gelt

1 11,80 € 33,24€ 12,57 € 3,11 € 60,72€

2 11,80 € 54,94 € 12,57 € 3,11 € 82,42€,

3 11,80 € 98,00 € 12,57 € 3,11 € 115,48€

4 11,80 € 146,65 € 12,57 € 3,11 € 174,13€

5 11,80 € 206,31 € 12,57 € 3,11 € 233,79C
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Ab dem 01.07.2Q25:

Ab dem 01.05.2026:

Diese Vergütung bei Unterbrechung gilt mit Beginn der 5. Woche bis zum Ende der Ab-

wesenheit. Aufnahme- und Entlassungstag bei stationärer Krankenversorgung gelten

als volle Leistungstage, so dass der Zeitraum der vorübergehenden Abwesenheit mit

dem Tag nach der Aufnahme beginnt und mit dem Tag vor der Entlassung endet.

b.1.4 Die Grundlagen zur Ermittlung der oben genannten Entgelte sind den Kalkulationsunter-

lagen gemäß Anlage 3 zum BremLRV SGB lX (Anlage 2) zu entnehmen. Ebenfalls Ver-

tragsbestandteil ist die Anlage 4 zum BremLRV SGB lX, die die Grundsätze und das

Verfahren zur Bewertung und Berechnung des lnvestitionsbetrages nach $ 131 Abs' 1

Salz2 Nr. 1 SGB lX i. V. m. $ 125 Abs. 2 Satz 1 Nr' 6 SGB lX regelt'

5.2 lm Einzelfall erforderliche Begleitung im Krankenhaus nach Zitfer 2.6 kann bei einer

Kompensation im Regelsetting pro kompensierter Leistungsstunde (60 Minuten) unter-

schieden nach Kompensation durch eine Nichtfachkraft oder Kompensation durch eine

Fachkraft pro Stunde entsprechend der

Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag SGB lX Landeseinheitliche Vergü'

tungssätze in der jeweils gültigen Fassung vergütet

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pauschale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestitions-

betrag

Gesamt-

entgelt

1 8,85 € 24,93€ 12,57 € 3,11 € 49,46 €

2 8,85 € 41,21€ 12,57 € 3,11 € 65,73 €

3 9,85 € 66,00 € 12,57 € 3,11€ 90,53 €

4 8,85 € 109,99 € 12,57 € 3,11 € 134,52C,

5 9,85 € 154,73€ 12,57 € 3,11 € 179,26C

Hilfebedarfs-

gruppe

Grund-

pauschale

Maßnahme-

pauschale

Ergänzungs-

pauschale

lnvestitions-

betrag

Gesamt-

entgelt

1 8,99 € 25,45€ 12,81€ 3,11 € 50,35 €

2 8,99 € 42,11€ 12,81€ 3,11 € 67,02€

3 9,99 € 67,50 € 12,81€ 3,11 € 92,40C

4 8,99 € 112,54 € 12,81€ 3,11 € 137,M €

5 8,99 € 158,35 € 12,81€ 3,11 € 183,25 €
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b.3 Eine Abrechnung der unter Zifter 5.1- 5.2 genannten Vergütung ist nur zulässig, wenn

eine entsprechende Zusicherung der Übernahme der Vergütung des zuständigen Trä-

gers der Eingliederungshilfe im Einzelfall vorliegt'

6. Prüfung der wirtschaftlichen Qualität und Leistung

6.1 Es gelten die Regelungen des S 128 SGB lX in Verbindung mit $ 5 des Ausführungsge-

setzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in der Freien Hansestadt Bremen

sowie die Regelungen des BremLRV SGB lX zu Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprü-

fungen.

6.2 lm Rahmen der Qualitätsberichtserstattung übermittelt der Leistungserbringer das Be-

richtsraster Qualitätsprüfung bis zum 31. März des jeweiligen folgenden Kalenderjahres

an die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration (siehe hierzu BremLRV

SGB lX in seiner aktuellen Fassung). Die Berichterstattung erfolgt jeweils für das ver-

gangene Kalenderjahr.

6.3 Die Begleitung im Krankenhaus ist über ein gesondertes Berichtsraster (Qualitätsbe-

richt) zum 31.01. des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Arbeit,

Soziales, Jugend und lntegration zu übermitteln.

7. Vereinbarungszeitraum

7.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01. Juli 2025 und wird mit einer Mindestlaufzeit von

20 Monaten auf unbestimmt Zeit geschlossen.

7.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf

es einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer S.l genannten Min-

destlaufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wo-

chen, die übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens

3 Monaten gekündigt werden. Sollte der Leistungserbringer innerhalb der unter Ziffer

7.1 genannten Mindestlaufzeit eine Tarifumstellung vornehmen, kann die Vergütungs-

vereinbarung ohne Einhaltung der Mindestlaufzeit mit einer Frist von mindestens 6 Wo-

chen gekündigt werden.

7.3 Für den Fall, dass Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch gesetzliche

oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann diese Verein-

barung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der Anpassung



seite 8 zur Vereinbarung über ein Leistungsentgelt für die zeil ab 01.07.2025

durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neuverhandlung

gelten die bisherigen Regelungen weiter.

7.4 Eine Anpassung der Leistungsmerkmale in der Leistungsvereinbarung nach $ 125 Abs.

2 SGB lX, die mit ausdrücklicher Zustimmung beider Vertragsparteien erfolgt, bedarf

keiner Kündigung der Leistungsvereinbarung.

S.Sonstige Regelungen

8.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-

liegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.

8.2 Die Anlagen 1 bis 2 sind Bestandteil der Vereinbarung.

8.3 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahe kommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Geschlossen: Bremen, im Februar 2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration

Anlaoen:

Anlage 1: Leistungstyp ,,Modell Wohntraining für erwachsene Menschen mit geistiger und /
oder mehrfacher Behinderung (ehemals Stationäres Wohntraining)"

Rahmenleistungsbeschreibung: Begleitung im Krankenhaus für erwachsene Men-

schen
Anlage 2:
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Anlage 3: Kalkulationsunterlagen (Anlage 3 zum BremLRV SGB lX) für den Kalkulations-

zeitraum 01.07 .2025 - 30.04.2026 und 01.05.2026 - 31.03.2027



Modell Wohntraining für erwachsene Menschen mit
geistiger und / oder mehrfacher Behinderung
(ehemals Stationäres Woh ntrai n i ng )

1 Kurzbeschreibung/
Begriff/ Rechts-
grundlage

Das Modell Wohntraining ist ein Leistungsangebot der Eingliederungshilfe
gem. S 90 SGB lX in Verb. mit $ 113 Abs. 1 und2 Nr. 2 SGB lX in Verb.

mit $ 78 Abs. 1 und 2 SGB lX für den Personenkreis der erwachsenen
Menschen mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung nach $ 99

SGB lX in Verb. mit $ 53 SGB Xll und $ 2 der Verordnung zu $ 60 SGB Xll
in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung, die in einer Wohnung o-

der in einer Wohngemeinschaft leben und der Förderung und Unterstüt-
zungzur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft bedürfen. Diese Rechts-
grundlage findet Anwendung in der Gestaltung der Leistungen unter den

Bedingungen des Landesrahmenvertrags für das Land Bremen.

Das ModellWohntraining findet im Wesentlichen entweder in der eigenen
Wohnung des Menschen mit Behinderung oder in einer Wohnung oder ei-
ner Wohngemeinschaft statt, deren Vermieter auch der Leistungserbringer
des Wohntrainings sein kann.

Die Dauer des Aufenthaltes im Modell Wohntraining ist in der Regel auf 36
Monate begrenzt.

2. Personenkreis Das Modell Wohntraining können volljährige Menschen mit einer wesentli-
chen geistigen und / oder mehrfachen Behinderung erhalten,

. deren Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft eingeschränkt sind

. die in der Lage sind, einen Teil des Tages und/oder tageweise so-
wie nachts in der Regel ohne persönliche Unterstützung zu leben

. deren Teilhabebedarfe mit ambulanten äztlichen, psychotherapeu-
tischen Behandlungen und nichtärztlichen Therapien nicht ausrei-
chend abgedeckt sind

. die sich in Übergangssituationen befinden und/oder mehrere bzw.
wechselnde Lebensthemen parallel zu bewältigen haben

o die im Rahmen des Betreuten Wohnens (noch) nicht ausreichend
betreut werden können und einen stärkeren, stützenderen Rahmen
für den Übergang benötigen.

Das Modell Wohntraining können ebenso pflegebedürftige, volljährige Men-

schen mit einer wesentlichen geistigen und / oder mehrfachen Behinde-
rung erhalten, bei denen unter Berücksichtigung von Leistungen der Pflege
Teilhabebedarfe am Leben in der Gemeinschaft bestehen.

3. Zielsetzung Das ModellWohntraining hat zum Ziel:
. Menschen mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung durch

gezieltes Training im Bereich selbstständiger Lebensführung zum
Leben im Betreuten Wohnen zu befähigen bzw. soweit als möglich
unabhängig von Unterstützungsmaßnahmen zu machen

. diese bei der selbstbestimmten Gestaltung ihres Wohn- und Le-
bensraums unter Berücksichtigung sozialräumlicher Aspekte und
bei der Veruvirklichunq der eigenen Lebensziele zu unterstützen
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. deren Autonomie und Selbstverantwortung zu fördern und zu res-
pektieren, die Teilhabe an allgemeinen Angeboten in den Berei-

chen Arbeit, Bildung, Kultur, Freizeit und GesundheitsfÖrderung
anzuregen bzw. zu ermöglichen und auf eine Minimierung der Aus-
wirkungen der Behinderungen hinzuwirken

. die lnanspruchnahme aller zur Überwindung der behinderungsbe-
dingten Einschränkungen zur Verfügung stehenden Rehabilitati-
onsangebote zu ermöglichen

. die Selbsthilfemöglichkeiten zu stärken bzw. eine Stabilisierung der
Lebenssituation zu erreichen und ihn im Sinne der besonderen
Aufgabe der Eingliederungshilfe soweit wie möglich, unabhängig

von Unterstützungsmaßnahmen zu machen.

Beider Entwicklung der Möglichkeiten der sozialen Teilhabe sind sowohl

die hemmenden, als auch die fördernden umwelt- und personenbezogenen
Faktoren und ihre Wechselwirkungen zu berücksichtigen.

{:. Leistungen
4.1. Unterkunft und Ver-

pflegung
Unterkunft und Verpflegung sind nicht Leistungsbestandteildes Modell

Wohntrainings.

Reiniqunq:
Der Einrichtungsträger stellt die regelmäßige Reinigung der Bewohnerzim-

mer sowie aller anderen Nutz- und Gemeinschaftsflächen sicher.
Wäschereiniqunq und Pfleqe:
Der Einrichtungsträger sichert die Pflege und lnstandhaltung der Wäsche
der Bewohner und Bewohnerinnen.

Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Leistungsberechtigte des
Modell Wohntrainings bei entsprechender Bedarfslage Leistungen der Hilfe

zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbs-

minderung nach SGB Xll oder Leistungen der Grundsicherung für erwerbs-
fähige Arbeitssuchende nach SGB ll.

4.2. Art, lnhalt und Um-
fang der Leistun-
gen

D e persone nbezogen en Le stungen orientiere n sich am im Rahmen des
Gesamtplanes nach s 1 2 1 SGB X und an dem tm Begutachtungsverfah ren
(H M BW) festgestellte n ind ividuellen H ilfebedarf nhalt, U mfa ng und deren

zeitliche Organ sation we rden im Einzelfall auf de r G rund lage der jeweiligen

Beg utachtung geplant. Die Le stungen s nd e nzelfa lbezogen bedarfsge-
recht zu erbringen. Sie werden tagsüber an allen Wochentagen
lich der Wochenenden und der Feiertage angeboten.

einschl ieß-

Die pädagogischen und psychosozialen Leistungen werden als Beratung,

Begleitung, unterstützung, Erschließung von Hilfen und Kontakten im sozi-
alen Umfeld, Anleitung, stellvertretende Ausführung und zielgerichtete För-

derung regelmäßig im Rahmen des begutachteten Unterstützungsinhaltes
und Unterstützungsumfanges erbracht und überprüft. Die Hilfen können in-

dividuell oder im Rahmen von Gruppenangeboten geleistet werden. Die für
das Training relevanten Zielsekungen sind mit aktiver Beteiligung der Leis-

tungsberechtigten zu verfolgen.

Die spezifischen Bedarfe des Personenkreises werden auf Basis der Er-
gänzungspauschale für das ModellWohntraining flexibel und individuell er-
bracht. Es wird ein strukturierter und stützender Rahmen im Modell Wohn-
training angeboten und das im Rahmen der Gesamtplanung vereinbarte
Training mit den Leistungsberechtigten geplant, durchgeführt und reflek-

tiert.

Der Zeitraum der G un umfasst in der ein Jahr
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Bei gravierenden Veränderungen, die Einfluss auf die Ziel- und Maßnah-
meplanung in der Gesamtplanung haben, ist der zuständige Sozialhilfeträ-
ger umgehend zu informieren. Unter die mitzuteilenden Veränderungen fal-
ten sowbfrt plötzlich eintretende als auch geplante und in der Zukunft lie-

gende gravierende Ereignisse.

Der Leistungserbringer schließt mit den einzelnen Leistungsberechtigen ei-

nen Betreuungsvertrag. Dieser wird vor Beginn einer Maßnahme abge-

schlossen. Das Bremische Wohn- und Betreuungsgesetz (BremWoBeG)
findet Anwendung.

4.3 Direkte personen-
bezogene Leistun'
gen

Die direkten personenbezogenen Leistungen
den Förder- und Unterstützungsleistungen, d

(Kontaktzeiten) bestehen aus
ie im direkten Kontakt mit dem

/ der Leistungsberechtigen erbracht werden. Die Ausgestaltung der Hilfen

entspricht den im Begutachtungsinstrument aufgeführten Lebensberei-
chen/Hilfebereichen.

4.4 lndirekte personen-
bezogene Leistun-
gen

takten zu Angehörigen sowie Personen des unmittelbaren Wohnumfeldes,
die Zusammenarbeit mit gesetzlichen Betreuern, mit niedergelassenen Az-
ten, Kliniken und psychiatrischen Behandlungszentren sowie anderen ex-

ternen Fachkräften und Kooperationspartnern, mit Amtern und Behörden
ligung an der Begutachtung und Hilfeplanung und deren
einschl. der Erstellung von Entwicklungs-A/erlaufsberichten,

Zu den indirekten Leistungen gehören die Förderung und Pflege von Kon-

sowie die Betei
Fortschreibung
Teilnahme an Fallkonferenzen sowie Fahrten und

4.5 Sonstige Leistun-
gen

Zu den sonstigen Leistungen gehören insbesondere
. Organisation und Leitung des Dienstes, Fall-, Teambesprechungen, Ar-

beitskreise etc.
o Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
. Fortbildung und Supervision
. Qualitätssichernde Maßnahmen/Dokumentation'

4.6 Leistungsaus-
schluss/ Berück-
sichtigung anderer
Leistungen

Zu den Leistungen des ModellWohntrainings gehören nicht Leistungen, für
die andere Leistungsträger zuständig sind. Die Leistungserbringer unter-

stützen die Leistungsberechtigten bei der Beantragung weiterer Leistun-
gen, auf die diese einen Anspruch haben.

5. Personal
5.1 Allgemeine Anfor-

derungen an die
person0lle Ausstat-
tung

Die Personalausstattung richtet sich nach den in quantitativer und qualitati-

ver Hinsicht erforderlichen U nterstützungsleistungen.

Der Leistungserbringer hat sichezustellen, dass im Rahmen von Tätigkei-

ten mit Kontakt zu Leistungsberechtigten nur Personen beschäftigt oder
vermittelt werden, die nicht wegen einer der in $ 75 Abs. 2 SGB Xll ge-

nannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck
hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem Anlass und in regelmäßi-
gen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein erweitertes Führungszeugnis
nach $ 30a'Abs. 1 des Bundeszentralregisters vorlegen zu lassen, welches

nicht älter als drei Monate ist. Unbeschadet dessen hat der Leistungser-
bringer uhverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm be-

kannt wird, dass gegen eine solche Person wegen des Verdachts, eine sol-

che Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafverfolgung eingelei-
tet worden sind. Diese Regelungen betreffen auch Ehrenamtliche und

Praktikanten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit die Möglichkeit des Aufbaus
von Abhängigkeits-, Macht- und Vertrauensverhältnissen haben.

Mit der Erfüllung der o.g. Anforderungen sind die Arbeitgeberpflichten in

dieser Hinsicht ausreichend erfüllt.
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Die fristgerechtete Vorlage der erweiterten Führungszeugnisse ist in den

Qualitätsberichten zu bestätigen.

Die Leistungserbringer haben darüber hinaus ein Konzept zum Schutz der
Leistungsberechtigten vor jeder Form der Ausbeutung, Gewalt und des

Missbrauchs zu entwickeln und umzusetzen.

5.2 UnterstützungsPer-
sonal

Die Unterstützung erfolgt überwiegend durch Fachkräfte wie z.B. Sozialpä-

dagogen und Sozialpädagoginnen, Erzieher, Heilerziehungspfleger, Pfle-
getaCnf rate, Ergotherapeuten sowie Mitarbeiterin nen u nd Mitarbeiter, die
über eine vergleichbare Qualifikation verfügen bzw. auch - höchstens zu

20% - durch Nichtfachkräfte mit Zielgruppenerfahrung.

Das eingesetzte Personal für die Ergänzungspauschale Modell Wohntrai-
ning halin der Regel eine Fachkraftqualifikation. Ausnahmen sind möglich.

5.3 Anzahl Unterstüt-
zungspersonal

Die Anzahl der Personalstellen für die Unterstützung richtet sich nach der
Anzahl der Leistungsberechtigten in den jeweiligen Hilfebedarfsgruppen
(HBG):

Hilfebedarfsqruppe Personalschlüssel zzql. Schlüssel
Erqänzungspauschale
Modell Wohntraininq*

1 1 zu 10,14 zzgl. 1 zu 15

2 1zu 4,76 zzgl. 1 zu 15

3 1zu 2,64 zzgl. l zu 15

4 1 zu 1,47 zzsl.1 zu 15

5 1 zu 1,01 zzsl 1 zu 15
*Für die Ergänzungspauschale Modell Wohntraining sind 90% des Schlüs-

sels als Personalvorzuhalten und im Qualitätsbericht nachzuweisen.

Der Personalschlüssel bzw. der schlüssel für die Ergänzungspauschale
Modell Wohntraining bezieht sich immer auf Vollzeitstellen. Eine Vollzeit-
stelle definiert sich nach der beim Leistungserbringer des Modell Wohntrai-
nings für eine Vollzeitkraft tarif- oder arbeitsvertraglich geltenden wöchentli-
chen (Brutto-) Arbeitszeit. Die (Brutto-)Arbeitszeit je Vollzeitstelle darf je-

doch eine wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden nicht unterschreiten.

Die den Hilfebedarfsgruppen und der Ergänzungspauschale Modell Wohn-
training hinterlegten Betreuungsschlüssel enthalten alle direkten, indirekten

und sonstigen Leistungszeiten sowie die üblichen Ausfallzeiten durch Ur-
laub, Krankheit, Fortbildung etc.

Die direkten Zeiten als Orientieru rte

iMindestens 1,75 Stunden pro Woche sind im Jahresdurchschnitt vorzuhal-
ten

Direkte personen-bezo-
qene Leistung der

Erqän2unqspauschale
Modell Wohntraininq*

Direkte personen-bezo-
qene Leistungen

Hilfebedarfs-
qruppe

zzol.2 Std. pro Woche1.81 Std. proWoche1

4.43 Std. pro Woche zzg|2 Std. pro Woche2
zzsl.2 Std. pro Woche3 8,44 Std. pro Woche
zzs|2 Std. pro Woche4 15,55 Std. pro Woche
zzol.2 Std. pro Woche22,78 Std. pro Woche5
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5.4 Rufbereitschaft Eine Rufbereitschaft ist ln der Rege nicht Bestandtei des Modell Wohntra t-

n ings. Verein barungen über Rufbereitschaften können n begrü ndeten Fä t-

len im Rahmen von Einzelverhand
hörde geschlossen werden.

lu nge n in Abstimm ung m it der Fachbe-

5.5 Tagesstruktur Arbeit und Maßnahmen der Tagesstrukturierung sind keine Leistungen des
Modell Wohntrainings.

5.6. Fachliche Lei-
tung/Koordination

Die fachliche Leitung/Koordination umfasst die fachlich-pädagogische Lei-

tung sowie die Koordination und Qualitätssicherung der Leistungserbrin-
gung und ist Bestandteilder Betreuungsschlüssel in den HBG's.

5.7 Hauswirtschaft/
Reinigung / Haus-
technik

Zum hauswirtschaftlichen und technischen Personal gehören qualifizierte

Kräfte u nd H ilfskräfte (2. B. Wirtschafterin nen, Rein igu ngskräfte, Hausmeis-
ter). Die Finanzierung des Fachleistungsanteils erfolgt über eine platzbezo-

Pauschale.
5.8 Geschäftsführung

und allgemeine Ver-
waltung

Zu gewährleisten ist eine ordnungsgemä
Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und

ße und an den Grundsätzen der
Sparsamkeit ausgerichtete Ge-

schäftsführung und Verwaltung

6. Räumliche und
sächliche Ausstat-
tung (Betriebsnot-
wendige Anlagen)

Vozuhalten ist
Leitung, Koordi
kräfte.

die notwe ndige rau mliche und technische tu r

natio n VeruvaItun g und (mobi len ) Einsatz der Betreuu ngs-

Beiwohnangeboten in Gruppen gehören ggfs. auch die Ausstattung von

gemeinschafflich genutzten Räumen (2. B, Gemeinschaftsküche, Gruppen-
iaum u. ä.) und damit verbundenen technischen Vorrichtungen und Anla-
gen zum Leistungsumfang.

7. Qualität Strukturqualität
r Einhalten aller Verträge und gesetzlicher Auflagen
. Vorliegen eines Betreuungsvertrages,
o Unterstützung auf der Basis eines schriftlichen Konzeptes
. regelmäßige Fallbesprechungen, bedarfsgerechte Team- und Fallsu-

pervision u. bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildung
. Kooperation im regionalen Versorgungssystem

Prozessqualität
. Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung, Fortschreibung, Dokumentation

und Koordination des individuellen Hilfeplanes unter Einbeziehung der
Betroffenen, seiner Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen

. flexible und bedarfsgerechte Dienstplangestaltung

Ergebnisqualität
. Grad der Zufriedenheit der Leistungsberechtigten
. regelmäßige Überprüfung und Reflexion des Zielerreichungsgrades ge-

mäß der individuellen Hilfeplanziele
. Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung der Maß-

nahmen

8. Vergütung Die Leistungen des Modell Wohntrainings werden vergÜtet

a.) nach Hilfebedarfsgruppen gewichtete Maßnahmepauschale zur
Abgeltung der sich aus den jeweiligen Betreuungsschlüsseln erge-
benden direkten und indirekten Leistungszeiten und zur anteiligen

desDeckun der Unterstützu nicht direkt zurechen-

)
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baren Leistungsaufwands für Leitung, Verwaltung und Sachmitte-
leinsatz,

b.) durch eine Grundpauschale zur anteiligen Abdeckung der Leistun-
gen für Geschäftsführung, Verwaltung und Sachmitteleinsatz, so-
weit nicht durch a) erfasst,

c.) durch einen lnvestitionsbetrag zurAbdeckung'der Kosten, die sich

aus der Anschaffung, Nutzung und Erhaltung der Anlagen und

Ausstattungen, soweit sie nicht dem individuellen Wohnen zuzu'
rechnen sind, ergeben.

.d.) durch eine Ergänzungspauschale für das Leistungsmodul Modell

Wohntraining

)

)
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